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1. Aus taus clibia 11

Auf gäbe ns t ellungcn können' unter den spezifischen Bedingungen 
der politisch-operativen Arbeit des MfS nicht ohne den 
Einsatz inoffizieller Kräfte, Mittel und Methoden gelöst 
werden und umgekehrt müssen kriminalistische Mittel und 
Methoden für die inoffizielle Arbeit genutzt werden.
Nur so gelingt es, bereits frühzeitig, bei der Suche nach 
dem Feind, bei der politisch-operativen Bearbeitung von 
feindlich tätigen Personen und Feindhandlungen oporstiv 
bedeutsame Informationen zu erarbeiten und Beweismittel zu 
erarbeiten, die auf gesicherten Tatsachen beruhen, jederzeit 
nachprüfbar, unanfechtbar und überzeugend sind.

Dabei ist stets zu berück sicht ß a  ß eins der Haupt-
einsatzricht ungen der Kriminalistik in der Arbeit dos M.f$ 
darin besteht, zur noch wirksameren Vorbeugung und Ver
hinderung von Fe in dt ät it beizutragen. Das erfolgt 
durch den gezielten von Siche rungst e chn ik u. a .

ur Schaffuno vonkriminalistischst? M M ’tein und Methoden z 
solchen Umständen oder Situationen, die Feindhandlungen 
verhindern o-dfer;.:ih re Vorbereitung und Durchführuno erschwe 
bzvv. sorort signalisieren. Ebenso bestehen aber auch 
durch die Anwendung kriminalistischer Mittel und Methoden, 
einschließlich der Sachverständigenuntersuchung , umfang
reiche Möglichkeiten zur Aufdeckung und Beseitigung von 
begünstigenden Umständen und Bedingungen bzvv. zum recht
zeitigen Erkennen und Abwenden von Gefahren.
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